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Welchen Test bieten  
unsere Betriebsärzte an?
Die Kooperationsärzte des BuS-Diens-
tes der ZÄK Berlin, Dr. Marc Krüger und  
Dr. Dr. Alexander Gerber, können sowohl 
den Rachenabstrich (Frage nach akuter Er-
krankung und Infektiosität) am Standort Jo-
achim-Friedrich-Straße 16 durchführen als 
auch den Antikörpertest auf SARS-CoV-2- 
IgG (Frage nach durchgemachter Erkran-
kung und anzunehmender Immunität) am 
Standort Rothenburgstraße 38. Bitte ver-
einbaren Sie vorab telefonisch einen Ter-
min. Nachdem die Ärzte inzwischen meh-
rere hundert Antikörpertests durchgeführt 
haben und darunter nur zwei positive Test-
ergebnisse waren, empfehlen sie den Test 
momentan nur Personen, die glauben, an 
Covid-19 erkrankt gewesen zu sein und 
zum damaligen Zeitpunkt keinen Rachen-
abstrich gemacht haben. 

Wo kann ich mich und meine Mitarbeiter 
testen lassen?
Prinzipiell sollte jeder für einen der ge-
nannten Tests, sofern möglich, ein offi-
zielles Testzentrum oder den Hausarzt auf-

suchen. Der Nasen-/Rachenabstrich ist 
hier eine Kassenleistung für alle gesetz-
lich Versicherten, die Symptome und Ver-
dacht auf eine Covid-19-Erkrankung haben. 
Des Weiteren für Personen mit Kontakt zu  
Covid-19-Erkrankten, Urlaubsrückkehrer 
aus Risi ko gebieten und Nutzer der Corona- 
App die von dieser gewarnt wurden. 

Wieviel kosten die Tests?
Der Nasen-/Rachenabstrich auf SARS-
CoV-2 ist bei entsprechender Indikation eine 
Kassenleistung und kostet Sie daher nichts, 
wenn Sie ihn von einem Testzentrum oder 
einem Kassenarzt erbringen lassen. Ohne 
Indikation (als Privatleistung) liegen allei-
ne die Laborkosten bei über 145 Euro. Der 
Antikörpertest ist immer eine Privat leistung 
oder eine individuelle Gesundheitsleistung, 
die auch von manchen Kassenärzten er-
bracht wird, jedoch nicht von der gesetz-
lichen Krankenkasse übernommen wird. Im 
Rahmen der gleichzeitig stattfindenden ar-
beitsmedizinischen Vorsorge bieten unsere 
Betriebsärzte diesen Test (SARS-CoV-2-IgG  
der Firma Euro immun) gegen einen kleinen 
Aufpreis von 16 Euro als Service leistung mit 

an. Ohne arbeitsmedizinische Vorsorge  
berechnen unsere Kooperationsärzte bei 
vorliegendem Kooperationsvertrag (BuS-
Vertrag) für den Test 60 Euro. 

Wohin schicke ich Patienten,  
die sich testen lassen müssen/wollen? 
Patienten sollten immer ihren eigenen 
Hausarzt aufsuchen, da dieser für die  
Behandlung akuter Erkrankungen zustän-
dig ist. Alternativ können sie ein Test-
zentrum aufsuchen. 

Wir sind für Sie da!
Dr. Helmut Kesler und Ihr 
Referat Praxisführung der ZÄK Berlin

Haben auch Sie Fragen zur Praxis führung? 
Wir beantworten Sie gern.
E-Mail: praxisfuehrung@zaek-berlin.de 
Tel. (030) 34 808 163
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kDie wichtigsten Antworten

Der Corona-Antikörpertest

Erfolgreich konnte die Bundeszahnärz-
tekammer mit dem Spitzenverband der 
Privaten Krankenversicherung und der 
Beihilfe verhandeln und die GOZ-Hygiene-
pauschale nach Beschluss Nr. 34 des Bera-
tungsforums zunächst bis zum 30.09.2020 
verlängern. Ob die Regelungen zur Corona- 
Hygiene-Pauschale, die seit Anfang April  
bestehen, darüber hinaus unverändert 
bleiben, war bei Redaktionsschluss noch 
offen. Bei jeder Behandlungssitzung  
eines Privatpatienten kann eine Pauschale 
von 14,23 Euro für erhöhten Hygiene-
aufwand während der Corona-Pandemie 
berechnet werden.
Diese Pauschale kann ausschließlich bei 
Privatpatienten und GKV-Patienten mit  

einer Zahnzusatzversicherung, die Analog-
gebühren abdeckt, angesetzt werden 
und soll ausschließlich zulasten der Ver-
sicherungen, nicht aber zulasten der Pati-
enten gehen. Für die Pauschale wird auf 
eine Analoggebühr zurückgegriffen. Laut 
§ 6 Abs. 1 GOZ steht die sogenannte Ana-
logberechnung eigentlich nur für zahn-
ärztliche Leistungen zur Verfügung, nicht  
jedoch für einen besonderen Material- 

oder Hygiene aufwand bei der Leistungs-
erbringung.
Als schnelle pragmatische Lösung für alle 
Beteiligten hat sich das Beratungsforum 
dennoch auf den Ansatz einer konkreten 
Analoggebühr mit einem festgelegten Stei-
gerungssatz von 2,3 (auch bei im Basistarif 
versicherten Patienten) verständigt.

GOZ-Referat der Zahnärztekammer Berlin

Zulasten der Privatversicherung

Corona-Hygiene-Pauschale verlängert

Region Geb.-Nr. Leistung Anzahl Faktor Betrag

3010 a Erhöhter Hygieneaufwand während der  
Coro  na-Pandemie entsprechend: Geb.-
Nr.3010 GOZ-Entfernung eines mehr-
wurzeligen Zahnes

1 2,3 14,23 €


